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NnMchr Berichte
über die

MpiiliNip der Sniiildifii LWkikchM»-.
S. ». finrUruljc , den 19 . Mai 1917 .

Erste Kammer.
2. öffentliche Sitzung

am Monlag , den 14. Mai 1917 .
Unter dem Vorsitz des Durchlauchtigsten Präsidenten
Seiner Großherzoglichen Hoheit des Prinzen Maxi¬

milian von Baden.

Ta gcsordnung :
I . Bekanntgabe der Einläufe ;
II . Berichte der Kommissiop für Justiz und Verwaltung

und Beratung über :
а ) Tas provisorische Gesetz vom 30 . Januar 1917

betreffend den Erwerb von Reichskriegsanleihe für
Stammgüter ; (Beilage Nr . 6)

Berichterstatter : Freiherr von und zu
Mentzingen .

б) Ten Gesetzentwurf betreffend Brandentschädigung
für Gebäude während der Kriegszeit , und damit
in Verbindung die Petition des Verbandes der
Bad . Grund - und Hausbesitzer- Vereine, die Ent¬
schädigung der Fliegerschäden betreffend (Beilaae
Nr . 7 ) .

Berichterstatter : Geheimerat Dr . Glöckner .

Am R e g i e r u n g s t i s ch : Staatsminister und
Minister des Großh . . Hauses , der Justiz und des Aus¬
wärtigen Dr . Freiherr von Dusch, Minister des Innern
Dt . Freiherr von und zu Bodman , Geh. Oberfinanzrat
a. T . Antoni , Ministerialrat Dt . Augenstein.

. Der Durchlauchtigste Präsident eröffnet die Sitzung
kurz vor -All Uhr und gibt zu Z i f f e r 1 d e r T a g e s-
ordnung folgende Einläufe bekannt:

1 . Entschuldigungen wegen Fernbleibens von der heu¬
tigen Sitzung von den Herren : Durchlaucht Fürst Alois
zu Löwenstein-Rosenberg, Freiherr von Stotzingen , Frei¬
herr Böcklin von Böcklinsau wegen dienstlicher Abhal¬
tung , sowie ein Gesuch des Grafen von Andlaw um
Urlaub bis 22 . Mai 1917 , welches genehmigt wurde.

2 . Tie zunächst der Zweiten Kannner vorgelegten Ge¬
setzentwürfe :

a) Tie Abänderung des Forststrafgesetzes und des
Polizeistrafgesetzbuches betreffend ;

b) das Gesetz über den Staatsvoranschlag und die
Verwaltung der Staats -Einnahmen und -Ausgaben
( Etatgesetz ) betreffend ;

c) die Ergänzung des Bürgerrechtsgesetzes betreffend ;
cl ) die Wahlen zur Kreisverfammlung betreffend ;
e) den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken

in der Kriegs - und Übergangszeit betreffend.
Werden der Kommision für Justiz und Verwaltung

überwiesen.
3 . Die zunächst der Zweiten Kammer vorgelegten

provisorischen Gesetze:
a) Tie Besteuerung der Kriegsanleihen betreffend vom

14. August 1918 ;
b) Änderung des Kostengesetzes betreffend vom 10.

November 1916 .
Werden der Konnnission für Justiz und Verwaltung

überwiesen.
4 . Den zunächst der Zweiten Kammer vorgelegten Ent¬

wurf eines Gesetzes , den Staatshaushaltetat für die
Jahre 1916 und 1917 betreffend .

5>. Das Verzeichnis der seit Schluß des letzten Land¬
tags bis heute erteilten Administrativkredite .

Die 2 Vorlagen Nr . 4 und 5 werden der Budgetkom-
inission überwiesen.

6 . Vom Kriegsernährungsamt , Volkswirtschaftliche Ab¬
teilung , ein alphabetisches Verzeichnis der Gegenstände,
für welche Höchstpreise vorgeschrieben und veröffentlicht
worden sind .

Wurde der Bücherei einverleibt .
7. Eine Zuschrift Seiner Exzellenz des Ministers des

Innern , Freiherrn von und zu Bodman mit 3 Schriften :
1 . Fürsorge für die Kriegsbeschädigten im Gewerbe ;
2 . Wohnungsfürsorge und Ansiedelung nach dem Kriege
und 3 . Richtlinien für die soziale Kriegshinterbliebenen¬
fürsorge im Großherzogtum Baden .

(Die Schriften wurden verteilt .)
8 . Eine Zuschrift der Zentraleinkaufsgefellschaft i

Berlin mit dem ersten Geschäftsbericht, Stand am 1 .
April 1917.

(Wurde verteilt .)
. 9 . Ein Schreiben des Amtsgerichtspräsidenten Dr .

Becker in Dresden mit Ausführungen über den bedingten
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Strafverfolgungsaufschub mit nachfolgender Niederschla¬
gung des Strafverfahrens gegenüber Jugendlichen .

(Liegt zur Einsichtnahm iiu Lesezimnrer auf .)
10. Eine Zuschrift des Vereins „Badischer Heimatdank "

niit den Satzungen des Vereins .
(Wurde verteilt .)
11 . Eine Zuschrift vom Kriegsausschuß für Konsu¬

menteninteressen, Bezirksausschuß Karlsruhe , mit einem
Sonderabdruck über die Erhebungen des Ausschussei
über die Lebenshaltung im Kriege .

(Liegt im Archivariat auf .)

Sodann gibt der Durchlauchtigste Präsident die K o n-
strtuierung der Kommissionen bekannt.

Es haben gewählt :
1 . Die B u d g e t k o m m i s s i o n zu ihrem Vorsitzen¬

den : Wirkt. Geheimerat Dr . B ü r k l i n , zu dessen Stell¬
vertreter : Seine Durchlaucht Prinz Alfred zu
Löwen st ein - Wert heim - Frendenberg , zum
Schriftführer : Freiherrn von Göler ;

2 . die Kommission für Justiz und Ver¬
waltung zu ihrem Vorsitzenden : Geheimerat Dr .
Glöckner und zu dessen Stellvertreter : Oberlandes¬
gerichtspräsidenten Dr . Düringer .

Da Seine Durchlaucht Prinz Alfred zu Löwen -
st e i n- W e r t h e i m - F r e u d e n b e r g erklärt , seinen
Dienst in der deutschen Verwaltung der besetzten Gebiete
wieder aufnehmen zu müssen und deshalb den weiteren
Verhandlungen des Hohen Hauses nicht mehr anwohnen
zu können , wird auf Vorschlag des Geheimerats Dr .
Glöckner Dr . Freiherr von la Roche zum st e l l-
vertretenden Vorsitzenden der Budget¬
kommission bestimmt.

Sekretär Geheimer Kommerzienrat Engelhard gibt
nunmehr den Einlaus folgender Petitionen bekannt :

1 . Von dem ehematigen Polizei - und Ralsdiener in
Stadt Kehl, Karl Hügel z . Zt . in Freistett , dahin zu wir¬
ken , daß ihm von Großh . Regierung die Veteranenbei¬
hilfe gewährt werde.

Wird der Petitionskommission überwiesen.
2. Vom Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen , Be¬

zirksausschuß Karlsruhe , die Volksernährung betreffend.
Wird der Budgetkommission überwiesen.
3. Von : Verband bad . Grund - und Hausbesitzervereine,

die Entschädigung der Fliegerschäden betreffend.
Ist an die Komniission für Justiz und Verwaltung

überwiesen.
4. Vom bad. Eisenbahnerverband um Erhöhung der

Löhne, Gehalte und Vergütungen des unteren Eisenbahn¬
personals .

Wird der Budgetkommission überwiesen.

Zur Ziffer 2 der Tagesordnung Berichte der
Kommission für Justiz und Verwaltung und Beratung
erhalten das Wort und zwar über

a) Das provisorische Gesetz voni 30 . Ja¬
nuar 1917 betreffend den Erwerb von Reichskriegs¬
anleihe für Stammgüter

Berichterstatter Freiherr von und zu Mentzingen:

Durchlauchtigste, Hochgeehrteste Herren ! Nach dem Vor¬
gänge der preußischen Regierung , welche am 14. Sep¬
tember 1916 eine Verordnung , betreffend den Erwerb von
Reichsanleihe für Stiftungen , standesherrliche Hausgllter ,
Familienfideikommisse, Lehen- und Stammgüter erlassen
hatte , hat die badische Regierung auf dem Grunde des

8 66 der Verfassung das vorwürfige provisorische Gesetz
hinausgegeben.

Um die Zeichnung von Kriegsanleihe durch Stammher¬
ren zu ermöglichen , mußte ein vereinfachtes Verfahren
gesucht werden, da in der für die Zeichnung vorgesehenen
Zeit die Erfüllung der im 8 7 Art . 36 Ausf .-Ges . z. B .G .B.
festgelegten Vorschriften unmöglich geleistet werden kann.

Denigemäß verfügt das provisorische
' Gesetz:

1 . daß Schuldverschreibungen oder Schuldbuchforderun¬
gen — nicht etwa Schatzscheine — zu erwerben sind :

2 . daß die landesherrliche Bewilligung und die Zustim¬
mung der Agnaten durch eine Ermächtigung des
Justizministeriums ersetzt werden und

3. daß -die also erworbenen Anleihewerte öffentlich hin¬
terlegt , die Schuldbuchforderungen durch Eintragung
der Verfügungsbeschränkung' ttit Reichsschuldbuch
zugunsten der Stammerbberechtigten gesichert wer-
den .

Vor allem springt in die Augen die Unterdrückung der
in § 7 Art . 36 des Ausf .-Ges . z . B .G .B . sowohl wie in
den Hausgesetzen oder Familienstatuten den Agnaten vor¬
behaltenen Rechte . Das Stammgut kann nur mit Zustim-

niung aller Stammerbberechtigten oder ihrer gesetzlichen
Vertreter usw . belastet werden , so verfügt 8 71 . c . Die Fa¬
milienstatute enthalten durchweg die gleichen oder stren¬
gere Vorschriften . Familienstatute werden landesherrlich
genehmigt und im Gesetz - und Verordnungsblatt veröf¬
fentlicht.

Der Eingriff in die Rechte der Stammerbberechtigten ist
ein sehr erheblicher , wird aber durch die Zeitumstände ge -
rechtfertigt.

Die öffentliche Hinterlegung der erworbenen Anleihe
soll nach Analogie der Vorschrift des 8 6 Abs . 2 Art . 36
Ausf . -Ges . z . B .G .B . geschehen; Schuldbuchforderungen
sind durch Eintragung der Verfügungsbeschränkung im
Reichsschuldbuche für die Stammerbberechtigten zu
sichern.

Der 8 6 Absatz 2 verfügt , daß der Erlös für veräußer¬
tes Stammgut öffentlich zu hinterlegen ist . Dadurch er¬
langt an Stelle der veräußerten Stammgutsliegenschaf¬
ten der hinterlegte Erlös Stammgutseigenschaft (Dorner ,
Ausführungs -Gesetz Seite 362) .

In Artikel 36 8 2 des Ausf .-Ges . z . B .G .B . wird festge¬
stellt , daß nur liegenschaftliches Vermögen fähig sei ,
Stammgut zu werden, daß ferner Zubehör und ein Re¬
servefond in bestimmter Höhe Stammgutseigenschaft be¬
sitzen können .

Demnach bildet die durch öffentliche Hinterlegung des
Erlöses für Stammgut geschaffene Stammgutseigenschaft
von Beträgen in Geld oder Wertpapieren eine Durchbre¬
chung der im zit. 8 2 geschaffenen Grundsätze.

Bei Untersuchung der Frage , ob die für Stammgüter
erworbene Reichsanleihe oder Schuldbuchforderung gemäß
8 2 des vorliegenden provisorischen Gesetzes Stammguts -
eigenschaft erlangen , stößt man auf Bedenken . Wenn die
in 8 6 I . c. bezeichneten Erlöse Stammgutseigenschaft er-'

ĥalten , so geschieht dieser Vorgang , wie wir gesehen haben,
entgegen den in 8 2 I . c . festgelegten Grundsätzen. Der 8 2
vorwürfigen provisorischen Gesetzes dürfte ohne weiteres
eine analoge Folge nicht haben. Vielmehr wäre der Fall
denkbar, daß beim Absterben des Ttammherrn ohne
männliche Deszendenz die Landerben Ansprüche an die zu
Lasten des Stammgutes erworbene Reichsanleihe erhe¬
ben, indem sie sich auf den Rechtsgrundsatz berufen , daß
Kapitalien Stammgutseigenschaft nicht zukomme und daß
Ausnahmen besonders hervorzuheben sind .
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Zur Sicherung des alsdann gefährdeten Bestandes der
Stammgüter und der Rechte der Staminerbberechtigten
erscheint eine Bestimnmng nötig , welche dem geäußerten
Bedenken Rechnung trägt .

Tie oben angeführte preußische Verordnung erklärt,
daß die Genehmigung der Gerichte, der Verwaltungsbe¬
hörde oder der Aufsichtsbehörde unanfechtbar ist.

In dieser Form ist die Anwendung auf das badische
Gesetz ausgeschlossen .

Dagegen schlägt Ihre Kommission vor, in einem Para¬
graphen 3 folgendes zu sagen :

Tie hinterlegten Schuldverschreibungen und die im
Reichsschuldbuch eingetragenen Forderungen sind als
Stammgut zu behandeln ; ihre Veräußerung ist nur
mit Genehmigung des Justizministeriums zulässig ;
sie gehen erst dann in das freie Vermögen des
Stammherrn über , wenn er die zum Zwecke ihres
Erwerbs eingetragene Hypothek , Grund - oder Ren¬
tenschuld heimgezahlt haben wird .

Nach § 5 des Gesetzes vom 7 . Mai 1910 , das Hinter¬
legungswesen betr . , geht das hinterlegte Geld in das
Eigentum des Staates über. Diesem Grundsätze werden
deinnach die für etwa auszulosende Stücke der Reichsan¬
leihe gezahlten Beträge folgen. Es wird Sache der die
Ermächtigung zu der Belastung erteilenden Behörde sein,die richtige Verwendung der betreffenden Summen zu
überwachen .

Ihre Kommission schlägt daher weiter vor :
8 4.

Tie Geldbeträge, welche infolge Heinizahlung oder
Veräußerung der Reichskriegsanleihe eingehen , sind
nach Anordnung des Justizministeriums zur Til¬
gung der für ihre Erwerbung auf das Stammgnt
übernommenen Schuld zu verwenden.

Tie öffentliche Hinterlegung ini Sinne der 88 1 und
15 ff . des Hinterlcgungsgesetzes bringt dem Hinterleger
mancherlei Nnzuträglichkeiten. Das Kapitalvermögenwird in den meisten Fällen bei einer Bank im offenen
oder verschlossenen Tepot verwahrt sein . Im Falle des
offenen Tepots besorgt die Bank die gesamte Verwaltung .
Sobald der in Reichsanleihe angelegte Teil des Vermö¬
gens dem zuständigen Finanzanite in natura übergeben
ist, tritt eine Beschwerung ein und die wünschenswerte
übersichtliche Einfachheit leidet Not .

In einem Spezialfalle hat bas zuständige Finanzamtdas Großh . Ministerium der Justiz gebeten , zu gestatten,daß die Zinsbogen bei der Bank bleiben, die Mäntel
jedoch beim Finanzamte hinterlegt werden. Das Juftiz -
ininisterium hat den Antrag abgelehnt und will lediglich
zulassen , daß die Zinsscheine des laufenden Jahres ini
Voraus abgetrennt werden.

Gemäß 8 11 der Verordnung vom 12. Oktober 1910 ,das Hinterlegungsgesetz vom 7 . Mai 1910 betr . , soll die
Hinterlegungssstelle alljährlich einmal an Hand der lZie -
hungslisten , soweit tunlich, prüfen , ob von den hinterleg¬ten Wertpapieren das eine oder andere ausgelost worden
ist. Einen Anspruch auf Prüfung und Benachrichtung hatder Hinterleger nicht . Taraus folgt, daß die eigentliche
Verwaltung der hinterlegten Schuldverschreibungen vom
Stammherrn selbst oder von der ihm zur Seite stehendenBank zu geschehen hat . Es ergibt sich aus diesen ; Verhält¬nis eine unbequeme und kostspielige Komplikation, insbe¬
sondere nach dem Jahre 1924 , wenn die Verlosung der
Schuldverschreibungen eingesetzt haben wird.

Tiesen Ausstellungen hat die Großh . Regierung ent¬
gegengehalten, daß den geäußerten Wünschen dadurch ent¬
sprochen werden könne , daß die Reichsbank als Hinter¬
legungsstelle bezeichnet werde, wie das auf Grund des
8 1814 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für Miindelpapiere
Rechtens sei . Tie Großh . Regierung erklärt sich damit ein¬
verstanden, daß der 8 2 hiernach folgende Fassung er¬
halte :

Tie auf Grund der Belastung erworbenen Anleihe-
werte sind zugunsten der Stammerbberechtigten sicher¬
zustellen und zwar die Schuldverschreibungen durch
Hinterlegung bei einer öffentlichen Hinterlegungs¬
stelle oder bei der Reichsbank, die Schuldbuchforde¬
rungen durch Eintragung entsprechender Verfügungs¬
beschränkungen im Reichsschuldbuch . Das Justiz -
Ministerium ist ermächtigt, auch eine anderweitige
Hinterlegung zu gestatten.

Ob und unter welchen Umständen die Zustimmung der
Stammerbberechtigten einzuholen ist , wird das Justiz¬
ministerium nach Lage des Falles entscheiden .

Über die Geltungsdauer des vorliegenden Gesetzes sagtdie Begründung im vorletzten Absätze, daß die Anwen¬
dung der in Aussicht genommenen Bestimmungen nur
für den gegenwärtigen Krieg und nicht fiir unbegrenzteZeit in Frage komme . Dieser Auffassung vermag Ihre
Kommission nur mit Einschränkung beizutreten . Die
öffentliche Hinterlegung der Schuldverschreibungen wie
die Sperrung der Schuldbuchforderungen wird erst dann
aufhören , wenn das zum Zwecke des Erwerbes der An¬
leihe oder der Schuldbuchforderung aufgenommene Ka¬
pital abgetragen fein wird . Das kann beispielsweise bei
Annuitäten sehr lange dauern .

Das Gesetz muß daher in Kraft bleiben, bis jegliche auf
seinem Grunde entstandene Hypotheken - , Grund - oder
Rentenschuld im Ttammgutsgrundbuche gelöscht seinwird .

Ihre Kommission hat die Frage erwogen, ob das nun -
inehr zu erlassende Gesetz rückwirke auf jene Hypotheken ,Grund - oder Rentenschulden, welche in Gemäßheit des
Provisorischen Gesetzes Pom 30 . Januar l . I . zum Stamm -
gutsgrundbuche eingetragen worden sind . Die Kommission
steht auf dem Standpunkt , daß die unter der Herrschaft des
provisorischen Gesetzes vollzogenen Verpfändungen volle
Wirksamkeit behalten . Das neue Gesetz will nicht vom pro¬
visorischen Gesetz abweichen , sondern lediglich einige Klar¬
stellungen vornehmen, insonderheit sollen wohlerworbene
Rechte nicht verletzt werden.

Demgemäß schlügt Ihre Kommission einen weiteren
Paragraphen vor wie folgt :

8 5.
Dieses Gesetz findet and ) auf die auf Grund des

provisorischen Gesetzes vom 30. Januar 1917 zum
Zweck des Erwerbs von Reichskriegsanleihen aufge-
noinmenen Hypotheken , Grund - oder Rentenschulden
Anwendung.

Auch legt die Kommission Wert darauf , festzustellen ,daß das Gesetz auf die Erwerbung von Reichskriegsan¬leihen sämtlicher Ennssionen sich erstreckt.
Endlich hat Ihre Konnnission die Frage erwogen, ob

eine nochmalige landesherrliche Bestätigung und Publi¬kation des vorliegenden Gesetzes erforderlich sei .
Auf Grund der bei Glöckner über provisorische GesetzeSeite 35 gemachten Ausführungen glaubte Ihre Kom¬

mission , diese Frage bejahen zu sollen .
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Ihre Kommission , Durchlauchtigste, Hochgeehrteste Her¬
ren , stellt den Antrag :

dem Gesetz in der aus der Anlage des Kommissions¬
berichts ersichtlichen Fassung zuzustimmen.

Das Gesetz wird in namentlicher Abstimmung nach dem
Kommissionsantrag einstimmig angenommen .

d . über den Gesetzentwurf betreffend
Brandentschädigung für Gebäude während der Äriegszcit
und damit in Verbindung die Petition des Ver¬
bands der Badischen Grund - und Hausbe¬
sitz e r v e r e i n e, die Entschädigung der Fliegcrschäden
betreffend, berichtet nanrens der Kommission für Justiz
und Verwaltung

Berichterstatter Geheimerat Or . Glöckner :

Es sind im Jahre 1916 wiederholt Eingaben an das
Ministeriuni des Innern und an den Verwaltungsrat
der Gebäudeversicherungsanstalt gelangt , in denen die
Nachteile hervorgehoben wurden , die sich bei Brandfäl¬
len für die Gebäudebesitzer aus der insbesondere im letzten
Jahr eingetretenen starken Steigerung der Baupreise er-

geben . Die Brandentschädigung ist bei teilweiser Beschä¬
digung so zu bemessen , daß sie sich verhält zu den Wieder-

Herstellungskosten wie die Versicherungssumme zu den
Kosten des Neubaus . Daraus ergibt sich , wenn die Ver¬
sicherungssumme wegen Entwertung des Gebäudes durch
Alter oder mangelhafte Unterhaltung niedriger ist als die
Neubaukosten, die bei der letzten Einschätzung festgestellt
worden sind , daß ein entsprechender Teil der Wieder¬
herstellungskosten nicht vergütet wird ; und wenn ein Ge¬
bäude völlig zerstört ist , so kann nach dem Gebäudever -

sicherungsgesetz überhaupt eine höhere Entschädigung als
die im Fenerversicherungsbuch eingetragene Versiche¬

rungssumme nicht gewährt werden . Es bleibt also , wenn
der Gebäudeeigentümer zu den jetzigen hohen Baupreisen
ein brandbefchädigtes Gebäude wieder herstellt, chm ein
mehr oder weniger erheblicher Teil der Kosten endgültig
zur Last. Für diesen Mehraufwand kann er nach den
Vorschriften des Gebäudeversicherpngsgesehes eine Dek-

kung bei einer Privatversicherungsgesellschaft nicht neh¬
men, auch kann er einen Antrag auf Neueinschätznngnicht
deswegen stellen , weil die Banpreise gestiegen sind , da
nach der Vorschrift des Gesetzes nur Wertverbesserungen
durch Anbau , Umbau , Aufbau usw. einen solchen Antrag
rechtfertigen können. Anch die Bestimmung der Nach¬
prüfung der Versicherungssumme wegen wesentlicher Un¬
richtigkeiten kann nicht helfen , da in deni Steigen der
Baupreise eine solche Unrichtigkeit nicht erblickt werden
kann . Der Verwaltungsrat der Gebäudeversicherungs¬
anstalt lväre allerdings in der Lage , dem Mißstand da¬
durch abzuhelfen, daß er eine allgemeine Nachprüfung
der Gebäude irn ganzen Lande anordnet , wozu ihm § 27
des Gesetzes die Befugnis gibt . Eine solche Maßregel
jetzt während der Kriegszeit dnrchzuführen , ist aber un¬
möglich . Die nötige Zahl von erfahrenen Schätzern steht
nicht zur Verfügung , außerdem besteht die Gefahr , daß
man mit dieser großen Arbeit etwas Unnötiges macht ,
wenn nach dem Kriege die Baupreise wieder sinken , so
daß dann wieder eine allgemeine Nachprüfung vorgenom-
men werden müßte . Auch die rein buchmäßige Erhöhung
der Versicherungssumme würde schon auf den Rathäusern
eine so unheuere Schreibarbeit Hervorrufen , daß man
an dieselbe während des Krieges nicht denken kann.

Wie bei uns , so ist der gleiche Notstand auch tnt übri¬
gen Deutschland hervorgetreten und die Fenerversiche-

rungsgesellschaften, insbesondere die öffentlichen Feuer¬
versicherungsgesellschaften , die ja für unsere Gebäude¬
versicherungsanstalt in der Hauptsache nur als Vorbild
dienen können, haben dort schon auf Abhilfe gesonnen.
Es ist dort unter dem Namen „Vorsorgeversicherung" ,
„Kriegsversicherung" zugelafsen worden, daß auf Antrag
der Hauseigentümer ohne eine neue Einschätzung die
Versicherungssumme erhöht wird , wonach dann entspre¬
chend auch der Beitrag sich erhöht . Ein solcher Antrag
auf Erhöhung würde aber natürlich nur von wenigen
Eigentümern gestellt werden , namentlich von denen, die
besondere Gründe dafür haben , die also z . B . feuerge¬
fährliche Betriebe haben, und es würde für die große
Mehrzahl der Gebäudeeigentümer , die in dieser Kriegs¬
zeit das Unglück haben, durch Brand geschädigt zu wer¬
den , nicht gesorgt sein . Es würde auch , wenn man durch
Gesetz eine derartige Erhöhung auf Antrag der Eigen¬
tümer zulassen wollte, für die Gebäudebesitzer nicht ge¬
sorgt sein , die in der vergangenen Kriegszeit

'
schon durch

einen Brand geschädigt wurden . Es ist deswegen nach
dein Vorbild der Hamburger Feuerkasse , die ebenso , wie
die badische Gebäudeversicherungsanstalt , eine Zwangs¬
versicherungsanstalt ist, in dem Gesetzentwurf von dem
Erfordernis eines Antrags auf Erhöhung der Versiche¬
rungssumme abgesehen worden. Der Gesetzentwurf
stimmt damit mit den Grundlagen unseres Gebäude-
versicherungsgesetzes insofern überein , als nach diesem Ge¬
setze weder ein Antrag auf Abschluß des Versicherungs¬
vertrags noch überhaupt ein Versicherungsvertrag abzu¬
schließen ist , vielmehr nach dem Prinzip der Zwangsver¬
sicherung jedes Gebäude jedenfalls vom 1 . Januar des
auf die Fertigstellung folgenden Jahres ab versichert ist,
wenn es nicht auf Antrag des Gebäudeeigentümers schon
im Laufe des Jahres der Herstellung mit augenblicklicher
Wirkung eingeschätzt wurde .

Der Gesetzentwurf will nun bestimmen, daß allen Ver¬
sicherten ein Zuschlag zu den nach dem .Gesetze berechneten
Brandentschädigungen gewährt werden kann . Das ist
der Grundgedanke , und mit ihm hat sich Ihre Kommis¬
sion einstimmig einverstanden erklärt .

Wenn ich gleich zu den einzelnen Bestimmungen des
Entwurfs übergehen kann, so ist zunächst der § 1 Absatz
1 und 3 , der sich berührt mit den Bestimmungen in 8 4
Satz 2 und §2 Absatz 1 , zu behandeln . Nach diesem § 1
Absatz 1 kann bei Brandfällen , welche sich in der Zeit vom
1 . Januar 1914 bis zun: Ablauf des auf die Beendigung
des Krieges folgenden Kalenderjahres ereignen , ein Zu¬
schlag zur Brandentschädigung gewährt werden , wenn
nachgewiesenermaßen die Kosten der Wiederherstellung
höher sind , als die Brandentschädigung . Es ist also der
zeitliche Rahmen des Gesetzes so bestimmt, daß alle
Brand -fälle , auch jene , die vor dem Kriegsausbruch in
der Zeit von : 1 . Januar 1914 an sich ereigneten , darun¬
ter fallen , wenn nachgewiesenermaßen die Kosten der
Wiederherstellung höher sind , als die Brandentschädigung ,
und wenn nicht die Wiederherstellung schon im Jahre
1914 erfolgt ist . Auch in dieseni letzten Falle soll näm-
lich der Zuschlag nicht gewährt werden . Das hat seinen
Grund darin , daß zunächst nach Kriegsausbruch die Bau¬
kosten noch normale waren . In den ersten Monaten nach
Kriegsausbruch sind sie sogar , da dort eine zeitlang Ar¬
beitslosigkeit bestand , etwas zurückgegangen; eine merk¬
bare Steigerung hat dann erst im Jahre 1915 eingesetzt .
Weiter soll sich das Gesetz auf alle Brandfälle erstrecken,
die sich bis zum Ablauf des auf die Beendigung des Krie -
ges folgenden Kalenderjahres ereignen . Es soll also auch
hier nicht der Zeitpunkt des Friedensschlusses maßgebend



17 ] . Kammer, 2 . Sitzung . 18*

sein , sondern noch ein Jahr weiter , also wenn die Be¬
endigung des Krieges , wie wir alle wünschen , in das Jahr
1917 fällt , sollen nach den : Entwurf alle Brandfälle da¬
runter fallen , die sich spätestens mn 31 . Dezember 1918
ereignen , und es soll nach dem 8 4 Satz 2 das Ministerium
des Innern ermächtigt sein , die Anwendbarkeit des Ge¬
setzes auf die Brandfälle eines weiteren Kalenderjahres
zu erstrecken. Es ist nun nicht sicher , wie sich die Bau -
Preise, nach dem Friedensschluß entwickeln werden, und
es ist andererseits möglich , daß auf dem nächsten ordent¬
lichen Landtag , der auf den 31 . Dezember 1918 folgt , also
auf den Landtag 1919/1920 , bis 31 . Dezember 1919, bis
wohin nach dem Entwurf das Ministerium die Anwend¬
barkeit des Gesetzes erstrecken kann, eine gesetzliche Ände¬
rung , die etwa nötig lväre, nicht herbeigesührt werden
könnte : deswegen hat Ihre Kommission vorgeschlagen ,
diese Ermächtigung des Ministeriums des Innern auf 2
Jahre , also bis 31 . Dezember 1920 zu erstrecken , und die
Großh . Regierung hat sich bannt einverstanden erklärt .
Damit wird dann das Gesetz in seiner Wirksamkeit aus¬
gedehnt bis zum 31 . Dezember 1930 unter Umständen
sogar einige Jahre länger , da die Brandentschädigung
innerhalb 10 Jahren vom Tage des Brandes ab verwen¬
det werden muß , und dem Ministerium des Innern die
gesetzliche Befugnis zuerkannt ist , diese Wiederaufbaufrist
aus wichtigen Gründen noch zu erstrecken . Es wird also ,
so engzeitlich der Rahmen nach dem Gesetze gefaßt zu
sein scheint , doch seine Wirkung auf eine geraume Zeit
hinaus sich erstrecken.

Der Zuschlag soll für die Brände aus der Zeit vom
1 . Januar 1914 bis zum 31 . Dezember des Jahres nach
Beendigung des Krieges gewährt werden , ohne Rück¬
sicht , darauf , wann die Wiederherstellung erfolgt . Es soll
also nicht die Zeit des Brandes maßgebend sein , sondern
die Zeit der Wiederherstellung . Möglicherweise sind nun ,
wenn die Wiederaufbaufrist bis zum Jahre 1930 dauert
oder noch ein paar Jahre darüber hinaus erstreckt wird ,
die Baupreise wieder so gesunken , daß der Zuschlag gar
nicht mehr nötig ist , und deswegen ist in 8 3 Absatz 1
bestiinmt, daß die Entschädigung und der Zuschlag nicht
höher sein dürfen , als die Kosten der Wiederherstellung
des Gebäudes in den Stand uninittelbar vor dem Brande .
Das ist eine durchaus sachgemäße Bestimmung , da die
Brandentschädigung und ebenso der Zuschlag nur den dem
Gebäudeeigcntümer erwachsenen Schaden ausgleichen sol¬
len , ihm aber nicht eine Bereicherung verschaffen sollen .
Außerdem wird verhütet , daß , wenn in einzelnen Lan¬
desteilen die Baupreise etwa besonders nieder sind , auch
dadurch etwa eine Bereicherung des Brandgeschädigten
eintritt . Die Bestimmung hat deshalb auch bei Ihrer
Kommission Billigung gefunden.

Im übrigen steht der Entwurf vor , daß der Zuschlag
in das Ermessen des engeren Verwaltungsrates der Ge¬
bäudeversicherungsanstalt gestellt wird . Der soll die Zu¬
schläge gewähren können irnd soll die Möglichkeit haben,
den Zuschlag auch in einzelnen Fällen zu versagen, z . B.
bei begründetem Verdachte der Brandstiftung oder wenn
das Gebäude baulich vernachlässigt und eine entsprechende
Herabsetzitng der Versicherungssumme nicht erfolgt war .
Mit diesem Vorschlag hat sich die Mehrheit Ihrer Kom¬
mission nicht einverstanden erklären können, da er nach
ihrer Ansicht weder dem ^Bedürfnis noch der Rechtslage
gerecht werden würde.

Der Weg , den der Gesetzentwurf einschlägt , muß be¬
schritten werden , weil die Bestimmung des Gesetzes in
8 27 über die allgemeine Nachprüfung der Versicherungs¬
anschläge im Lande nicht durchführbar ist. Die Zahl der

Gebäude betrug Ende 1912 beinahe eine Million : dabei sind
allerdings alleHaupt - , Neben- und Hintergebäude als beson¬
dere Gebäude gezählt. Das wäre also schlechterdings nicht
möglich . Jedenfalls wäre diese Abhilfe nicht rasch genug
zu schaffen. Wenn aber auf "diesem vom Gesetze selber ge¬
botenen Wege Abhilfe geschaffen würde , dann hätten
die Gebäudeversicherer einen klagbaren Anspruch auf die
den jetzigen erhöhten Baupreisen entsprechende Höhe der
Brandentschädigung. Auch handelt es sich hier nicht um
eine Ausnahmebewilligung , wie sie das Gesetz sonst vor¬
sieht , bei Bauplatzverlegungen oder verändertem Wieder¬
aufbau oder Nachsichterteilung von der Wiederaufbau -
Pflicht , wo eine besondere Prüfung erfordert wird , und
wo die Ausnahmebewilligung von einer besonderen
Entschließung des Verwaltungsrats abhängig gemacht ist .
Es kann deswegen nach der Meinung Ihrer Kommission
eine besondere Prüfung für die Versagung oder Gewäh- ja
rung des Zuschlags nicht als nötig und angemessen und 1
dem System des Gesetzes entsprechend bezeichnet werden. 1
Die Großh . Regierung hat gegenüber diesem Beschluß |
Ihrer Kommission Bedenken erhoben. Tie Kommission,s
hat auch nur mit 5 gegen 3 Stimnien , also nur mit ihrer ,
Mehrheit diesen Beschluß gefaßt. Der Sinn des Beschlus- :
ses ergibt sich daraus , daß in Zeile 3 des Absatz 1 statt ■
„kann " zu setzen ist „wird " und weiter die Worte „auf
Antrag des Beschädigten" in 8 1 Absatz 1 und in Absatz 2
die Worte „bis zu "

, ferner der erste Satz des 8 2 Absatz 1 ■
zu streichen sind . Außerdem hat Ihre Kommission eine -
redaktionelle Änderung in 8 1 Absatz 1 insofern borge - |
schlagen, als statt „Beendigung des Kriegszustandes " ge - l
sagt werden soll „Beendigung des Krieges"

, weil „Kriegs - '

zustand " nach Artikel 68 der Reichsverfassung eine beson-
dere technische Bedeutung hat , die hier nicht in Frage '
steht . Allerdings hat auch eines der Reichsgesetze vom
4 . August 1914 , die im Kommissionsbericht aufgeführt :
sind , dieselbe Fassung gebraucht, während andere Gesetze
vom gleichen Tag eine andere Fassung gewählt haben.

Wenn ich dann zu 8 1 Absatz 2 und in Verbindung ba-
mit zu 8 3 übergehen darf , so bietet die Frage , in welcher
Höhe die Zuschläge zu bewilligen sind , gewisse Schwierig¬
keiten . Sie beruhen darin , daß genaue ziffernmäßige
Nachweisungen über die Bewegung der Baupreise seit
Kriegsausbruch nicht vorliegen . Es sind zwar beim Ver¬
waltungsrat der Gebäudeversicherungsanstalt über die
Baupreise in jeder Gemeinde für jedes Jahr genaue
Nachweisungen vorhanden : sie sind aber nicht bearbeitet .
Ihre Bearbeitung zu einer ziffernmäßigen Darstellung
der Baupreiserhöhungen in den einzelnen Landesteilen
während der Jahre 1914 , 1915 und 1916 würde eine er¬
hebliche Arbeit erfordern . Darüber kann aber jeder, der
irgend eine kleine Bauarbeit in den letzten 2 Jahren hat
ausführen lassen , ohne weiteres Auskunft geben , daß
die Baupreise recht erheblich gestiegen sind , und daß sie
jedenfalls mehr gestiegen sind , als die 20 Prozent , die den
Höchstbetrag der Zuschläge nach diesem Gesetzentwurf aus¬
machen sollen . Ich habe vorhin schon erwähnt , daß maß¬
gebend sein soll der Zeitpunkt der Wiederherstellung, nicht
der Zeitpunkt des Brandes . Es ist das eine Abweichung
von dem Standpunkt des Versicherungsrechts. Nach dem
Standpunkt desVevsicherungsrechts, wie er in 8 88 des
Versicherungsvertragsgesetzes, aber auch in unserem Ge-
bäudoversicherungsgesetz in 88 12 und 13 Anerkennung ge¬
funden hat , soll der ortsübliche Bauwert als Versiche¬
rungswert gelten, und der ortsübliche Bauwert ist, zumal
bei einer Zwangsversicherungsanstalt , nicht der Bauwert ,
der bei der lange zurückliegenden Einschätzung festgestellt
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l worden ist, sondern der ortsübliche Bauwert zur Zeit des
^ Brandes . Aber in unserem Gebäudeversicherungsgesetzist

ja auch in anderen Beziehungen von dem Versicherungs-
i , Prinzip bewußt abgewichen und das Unterstützungsprinzip
| in den Vordergrund gestellt

' worden. Die Gebäudever-
£ sicherungsanstalt ist , wie wiederholt in den Regierungs -
L begründungen erwähnt wurde , ein Institut staatlicher so-
^ zialer Mirsorge und auf die Solidarität der Interessen
p von Stadt und Land gegründet , und deswegen wird man
$ bei der Höhe der Zuschläge auch etwas diesem Unterstüt -
% zungsprinzip in Gegensatz zum Versicherungsprinzip
Üf Rechnung tragen müssen .
te ■
| 5 Es ist nun nachträglich , nach Feststellung des Komnns-
R sionsberichts — und deswegen konnte es im Kommissions-

» bericht nicht mehr berücksichtigt werden — von dem Herrn
Regierungskommissär der Kommission ein Gutachten des

H bautechnischen Referenten des Ministeriums des Innern
$ mitgeteilt worden, in dem die Steigerung der Baupreise ,
D die seit Kriegsbeginn eingetreten ist , etwas näher dar -
A gestellt worden ist. Die Regiernngsbegründung hatte im
8 Eingang erwähnt , daß seit Kriegsausbruch die Baupreise
| bis heute um etwa 35 v . H . gestiegen seien . Das ist nun
s» nach dem Gutachten des bautechnischen Referenten im

Ministerium des Innern nicht ganz zutreffend . Es ist
J hier Wohl das Wort „jährlich" ausgefallen . Die Bau -
'
s preise sind nämlich nach dem Gutachten des Herrn Bau-

A rats Stürzenacker im ganzen, bis zur Zeit der Abfassung
iä der Regierungsbegründung um 70—80 Prozent gestiegen ,

«
also um j ä h r l i ch 35 Prozent, nicht um 35 Prozent im
ganzen. Einzelne Baustoffe sind uni 100 Prozent und
mehr gestiegen . Die Holzpreise, die im Frieden 60 M .
für den Kubikmeter betragen haben, sind heute auf 150

'
Jj bis 180 M . gestiegen , d . i . eine Zunahme von 200 Prozent ,
st Es ist mir von einem Brandbeschädigten aus hiesiger
st Stadt ein Voranschlag mitgeteilt worden . Die Brandt
*

! entschädigung beläuft sich in diesem Falle auf 107 000 M . ,
l der Voranschlag von : 1 . Mai 1917 erreicht den Betrag
i von 216 000 M . , also eine Steigerung uni über 100 Pro -
; zent. Auch in der Petition des Verbands der Badischen
> Grund - und Hausbefitzervereine, auf die nachher noch

einzugehen sein wird , ist erwähnt,daß die Baupreise die
j doppelte Höhe der Friedenspreise erreicht hätten . Wenn
st also das Gutachten des bautechnischen Referenten zu dem

Ergebnis kommt , daß die Baupreise seit Kriegsbeginn
um 70—80 Prozent schätzungsweise gestiegen sind , so
wird es sich jedenfalls noch unter der Wirklichkeit bewe -
gen . Diese Steigerung verteilt sich nicht gleichmäßig aus
die Zeit seit Kriegsausbruch . Wie ich vorhin schon erwähnt

! habe , ist in den ersten Kriegsmonaten sogar ein Fallen
der Baupreise eingetreten , da das Baugewerbe ein paar

! : Monate mit Arbeitslosigkeitskeit zu kämpfen hatte . Erst
, • im Jahre 1915 ist eine Steigerung eingetreten . Noch in
i , der ersten Hälfte des Jahre 1915 war nach diesem Gutachten
£ eine wesentliche Überschreitung der Friedenspreise nicht

zu verzeichnen . Dann ist bis Mitte des Jahres 1916 eine
L . ziemlich stetige Steigerung eingetreten , in der zweiten
e - Hälfte 1916 dann eine ganz erhebliche Steigerung , seit

Beginn des Jahres 1917 eine sprunghafte Steigerung ,
t So konnnt der bautechnische Referent des Ministeriums
V des Innern zu dem Ergebnis , daß von April 1915 bis

Ende 1915 eine Steigerung von 15—20 Prozent , bis
Ende 1916 eine weitere Steigerung von 30—35 Prozent ,

4 also seit Kriegsbeginn bis Ende 1916 von 45—55 Pro -
zent oder durchschnittlich 50 Prozent , bis Anfang 1917

sil auf 70—80 Prozent mehr gegenüber den Friedens -
^ preisen von 1914 eingetretcn ist , in den zwei Jahren

von März 1915 bis 1917 also 70 Prozent oder eine durch¬
schnittliche Jahresverteuerung um 35 Prozent . Wenn
nun die Steigerung für 1915 mit 17—18 Prozent zu
Grunde gelegt wird, so beträgt die Steigerung für 1916
mit 50 Prozent das Dreifache , für 1917 bis 1 . April mit
70 Prozent das Vierfache . Darauf beruht auch die Stei¬
gerung der Zuschläge mit 5 : 15 : 20 Prozent ; für die Her¬
stellungen, die im Jahr 1915 erfolgt sind , soll nach dem
Entwurf ein Zuschlag von 6 Prozent , für die Herstellun¬
gen , die 1916 erfolgt find , ein solcher von 15 Prozent und
für diejenigen, die 1917 und noch später erfolgt sind, von
20 Prozent gewährt werden. Tie sprunghafte Steige¬
rung , die insbesondere seit März 1917 neuerdings einge -
treten ist, veranlaßt durch das Gesetz über den vaterländi¬
schen Hilfsdienst und die damit zusammenhängende
Bausperre für nicht unbedingt notwendige Bauten , sind
von dem Gesetzentwurf nicht beriicksichtigt und , wie Ihre
Kommission annimmt , mit Recht nicht beriicksichtigt. Die
privaten Hausbesitzer brauchen jetzt nicht zu bauen . Sie
können zum Teil infolge der von den Kriegswirtschafts -
ämtern ausgesprochenen Bausperre nicht bauen , sie sollen
auch jetzt nicht bauen schon aus dem Grunde , weil , wenn
sie zu diesen sprunghaft erhöhten Baupreisen bauen,
lediglich eine Steigerung der Mieten eintreten würde , die
wwiß unerwünscht wäre . Die Kriegsindustrie , aus deren
Kreisen hauptsächlich die Eingaben an das Ministerium
und den Verwaltungsrat der Gebüudeversicherungsanstalt
gekommen sind , die , wenn sie jetzt von einem Brand be¬
troffen wird , unbedingt bauen muß , -kann nach der Mei¬
nung Ihrer Konimission auch diese erhöhten Brnpreise
aufwenden ; Privatpersonen aber werden füglich znwar-
ten können mit der Wiederherstellung, und wenn nach dem
Kriege die Baupreise , wie wir wohl annehmen dürfen ,
wieder namhaft gefallen sein werden , dann wird man mit
Baupreisen rechnen können , die rmgefähr dem Zuschlag
von 20 Prozent entsprechen werden. Inzwischen hat ja der
Verwaltungsrat der Gebäudeversichernngsanstalt mit Zu -
stimniung des Ministeriums durch die Verzinsung der
Brandentschädigungsforderungen, worüber Sie in den
Anlagen 2 und 3 das Material finden , dafür gesorgt , daß
den Härten , die sich ergeben aus der Bestimmung des Ge¬
setzes , daß die Brandentschädigungsforderung nicht ver¬
zinslich ist, abgeholfen werden kann. Nach dem Reichs¬
gesetz über den Versicherungsvertrag sind die Brandent¬
schädigungsforderungen von Ablauf eines Monats seit der
Anzeige des Versicherungsfalls verzinslich. Davon ist man
aber im Jahre 1912 bei der letzten Novelle zum Gebäude¬
versicherungsgesetz , als es sich darum handelte , das Ge¬
bäudeversicherungsgesetz mit dem Versicherungsvertrags¬
gesetz in Einklang zu bringen , bewußt abgewichen , und
hat dort aus wohlerwogenen Gründen bestimmt, daß die
Brandentschädigungen nicht verzinst werden. Es ist in
dem von dem Abgeordneten Büchner der Zweiten Kam¬
mer erstatteten Bericht ausgesührt worden , daß abgesehen
von der dadurch für die Gebäudeversichernngsanstalt und
danstt für die Hausbesitzer sich ergebenden erheblichen Be-
lastung eine solche Verzinsung nicht in das System unseres
Gesetzes hineinpasse. Wenn die Auszahlung der Brand¬
entschädigung schon im Jahre des Brandes erfolgt , so hat
die Gebäudeversicherungsanstalt für diesen Brand noch
gar keine Deckung ; da die Brandentschädigungen erst am
Schlüsse des Jahres zusammewgestellt und auf die Haus¬
eigentümer , nach dem Stand vom 31 . Dezember umge¬
legt werden, wird jeder Brandschaden erst im nächsten
Jahre durch Umlage gedeckt . Wenn also schon im Jahre
des Brandes die Wiederherstellung erfolgt , muß die Ge¬
bäudeversicherungsanstalt den Brandschaden vorschicßen
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und muß ihrerseits , wenn ihr Betriebsfonds nicht aus¬
reicht und das ist in früheren Jahren regelmäßig der Fall
gewesen , das Geld aufnehmen und verzinsen. Es ist also
gewiß kein Grund dafür anzuerkennen, daß diese Brand¬
entschädigung verzinst wird . Außerdem bestimmt das Ge¬
setz , daß die Zahlung erst erfolgen darf nach der Wieder¬
herstellung des Brandschadens. Die Auszahlung steht also
gar nicht im Belieben der Gebäudeversicherungsanstalt,
sondern sie kann erst zahlen, wenn die Wiederherstellung
erfolgt ist. Endlich bestimmt das Gesetz , wie ich vorhin
schon in andeeni Zusaumienhang erwähnt habe , eine zehn¬
jährige Frist für den Wiederaufbau , und es ist zu besor¬
gen , daß wenn der Zinsfuß etwa sich ändert , aus einer
solchen Bestimmung des Gesetzes, die einen bestimmten
Zinsfuß vorschreibt für die Brandentschädigung, die
Eigentümer einen Gewinn ziehen können , indem sie die
Wiederherstellung hinausschieben. Außerdem gibt das Ge¬
setz der Gebäudeversicherungsanstalt die Möglichkeit , einen
Vorschuß auf die Brandentschädigung in denjenigen Fäl¬
len zu gewähren, wo der Brandbeschädigte ohne einen
solchen Vorschuß nicht bauen kann . Aus allen diesen
Gründen hat man im Jahre 1812 in das Gesetz eine Be¬
stimmung ausgenommen, daß eine Verzinsung der Brand -
entschüdigung nicht statfinden solle. Diese Rechtslage ist
nun , wie sich aus den „Richtlinien" ergibt , die in Anlage 2
abgedruckt sind , geändert worden. Es soll danach eine Ver¬
zinsung gewährt werden können bei Totalschäden und bei
größeren Beschädigungen insbesondere, wenn durch den
Schadensfall das betreffende Gebäude zur Benutzung
völlig oder doch zum großen Teil unbrauchbar geworden
ist, der Brandbeschüdigte natürlich von jedem Verdachte
der Brandstiftung oder grober Fahrlässigkeit frei ist , und
durch Umstände, welche mit dein Kriegszustand ursäch¬
lich zusammenhängen und von ihm nicht verschuldet sind,
am alsbaldigen Wiederaufbau seines Anwesens tatsächlich
verhindert ist , und dadurch eine schwere wirtschaftliche
Schädigung erleidet. Tie Zinsen können auch an Hypo -
thekengläubiger oder sonstige Personen überwiesen wer¬
den , welchen aus Anlaß des Brandfalles Forderungen
an den Brandbeschädigten nachweislich zustehen . Es ist
dann in einem in Anlage 3 abgedruckten späteren Erlaß
des Verwaltungsrats der Gebäudeversicherungsanstalt
vom 13. September 1916 noch näher ausgeführt , daß
durch diese Verzinsung natürlich nur wirtschaftliche Nach¬
teile ausgeglichen werden sollen , und die Verzinsung ihre
Begrenzung finden soll in dem Betrag der geldlichen
Nachteile , die der Beschädigte erleidet, also im wesentlichen
durch Bestreitung der Kosten einer Notwohnung und son-
stiger Unterbringungsräume , fiir Vorkehrungen zum
Schutze der übriggebliebenen Bauteile , daneben aber auch
zur Bestreitung der Hypothekenzinsen und sonstigen , öf¬
fentlichen Abgaben,

'soweit diese Zinsen und Abgaben auf
das abgebrandte Gebäude entfallen , und ähnliche Auf¬
wendungen.

Die Kommission hat sich deshalb aus allen diesen Grün¬
den mit der im Entwurf vorgeschlagenen Höhe der Zu¬
schläge einverstanden erklärt , obwohl ein Zuschlag von
20 Prozent das Marimum , das der Gesetzentwurf vor¬
sieht , hinter der jetzt eingetretenen Steigerung der Bau¬
preise weit zuriicksteht , und die Wünsche , die in nmnchen
Kreisen der Industrie , speziell bei der Kriegsindustrie ,
bestehen mögen, deswegen durch das Gesetz nicht erfüllt
werden. Es muß für die Bemessung der Zuschläge eben
auch der Gesichtspunkt beachtet werden, daß eine Er¬
höhung der Zuschläge bis zur vollen Höhe der heutigen
Baupreise keicht einen Anreiz zu Brandstiftungen bilden

könnte . Andererseits werden diese größeren Fabrikanla¬
gen , von denen , ich vorhin gesprochen habe , meist in der
Lage sein , im Hinblick auf während des Krieges vorge¬
nommene Wertserhöhungen durch Anbauten , Umbauten
oder Aufbauten eine Neneinschätzung herbeizuführen . Die
Bemessung der Zuschläge auf 20 Prozent nimmt auch ,
wie Ihre Kommission überzeugt ist, die gebührende Rück-
sicht auf die Notlage des städtischen Hausbesitzes. Es darf
in dieser Beziehung erwähnt werden, daß die Hausbesitzer ,
insbesondere die Besitzer von städtischen Miethäusern , die
mit Hypotheken belastet sind, durch den Krieg zunr Teil
in eine sehr ungünstige Lage geraten sind , und es ist auch
gerade aus diesen Kreisen bei der Beratung der Angele¬
genheit im erweiterten Vevwaltungsrat der Gebäudever-
sicherunsanstalt deswegen gegen die Einführung dieser
Zuschläge Widerspruch erhoben worden . Andererseits geht
aber aus der Tabelle , die auf Seite 7 des Komniissions-
berichts abgedruckt ist hervor, daß die Verhältnisse der Ge-
bäudeversicherungsanstalt während des Krieges eine erheb¬
liche Entlastung erfahren haben. Während im Jahre 1908
die Umlage der Gebäudeversicherungsanstalt — es ist das
der höchste Satz, der überhaupt in langer Zeit zur Erhe¬
bung gelangte — 16 Pfg . betrug und in den Jahren 1912
und 1913 15 Pf . erhoben werden mußten , sind im Jahre
1916 nur 9 Pf . erhoben worden und im Jahre 1916
würde, wenn die Zuschläge nicht eingeführt würden auch
mit einer Umlage von 9 Pf . auszukommen sein . To wird
voraussichtlich eine Umlage von 10 Pf . erhoben werden.
Es ist also dann immerhin für die Hausbesitzer und ins¬
besondere den städtischen Hausbesitz die Last gegenüber
den letzten Jahren wesentlich geringer , so daß die Zu¬
schläge , die die Umlag ? für 1916 nur um einen Pfennig
erhöhen , auch von diesen Kreisen wohl getragen werden
können .

Nach dem Entwurf sollen die Zuschläge für die in den
Jahren 1916 und 1916 bereits ausgezahlten Entschädi¬
gungen aus den Jahren 1914 bis 1916 mit der für das
Geschäftsjahr 1916 zu erhebenden Umlage gedeckt werden.
Uber die Betrüge , die notwendig waren in den Jahren
1914 , 1916 und 1916 für Brandentschädigungen, - enthält
die Tabelle Seite 8 des Kommissionsberichts die näheren
Angaben. Die Zuschläge berechnen sich, wie ausgeführt ist,
für die nach dem Entwurf bei der Umlageerhebung für
das Jahr 1916 zu berücksichtigenden Brände auf 1 137 095
Mark. Der Gesetzentwurf hatte nun in 8 3 Absatz 1 vor¬
gesehen, daß zur Deckung der Kosten , welche durch die Zu¬
schläge für die in den Jahren 1914 , 1916 und 1916 ein¬
getretenen zuschlagsberechtigten Brandfälle erwachsen,
dem für das Geschäftsjahr 1916 ermittelten Umlage¬
bedarf die Summe von 900 000 M . hinzugerechnet wer¬
den soll, also nicht der ganze für Zuschläge erforderliche
Bedarf mit 1137 096 M . Die Berechnungen sind Ihrer
Kommission erst im Laufe der Beratungen zugegangen',
die Summe von 1 137 095 M . stand noch nicht fest , als
der Gesetzentwurf den Stünden vorgelegt wurde , und da¬
mit hängt wohl zusammen, daß auch die Umlageberech -
nung dort noch nicht so klar vor Augen lag wie heute, so
daß in den Gesetztenwurf diese Beschränkung frei dein
Umlagebedarf für 1916 zuzuschlagenden Summe auf
900 000 M . hineinkam . Nach der Umlagoberechnung auf
der Grundlage , die jetzt gegeben ist, bedarf es aber dieser
Beschränkung nicht , und Ihre Kommission schlägt deshalb
vor, den 8 3 Abs . 1 des Entwurfs folgendermaßen zu
fassen :

. „Die Zuschläge für die in den Jahren 1914 , 1915 und
1916 eingetretenen zuschlagsberechtigten Brandschäden 4
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sind den : für das Jahr 1916 ermittelten Umlagebedarf
hinzurechnen.

"

Für die künftigen Jahre , erstmals für das Jahr 1917 ,
sind die Zuschläge jeweils mit den Brandentfchädigungen ,
die in den betreffenden Jahren erwachsen , umzulegen,
und hier

'
hatte der Entwurf im 8 3 Abs . 2 vorgesehen,

daß diese Zuschläge nicht in voller Höhe, sondern nur mit
15 Prozent , also mit % , dem Umlageausschlag des be¬
treffenden Jahres zugrunde gelegt werden sollen . Diesem
Vorschläge vermochte sich Ihre Kommission ebenfalls nicht
anzuschließen .

Das Gesetz geht davon ans , daß der ganze Aufwand ,
der in einem Jahre erwächst , im nächsten Jahre umge-
legt wird . Man ist in früheren Jahren von diesem ge¬
sunden Gedanken zeitweise abgewichen . Ich habe seiner¬
zeit in einer amtlichen Ausgabe des Gebäudeversiche -
rungsgesetzes, die ich zu bearbeiten hatte , eine Zusammen-
stellung aus den . Akten gemacht , aus der sich ergibt , daß
die Gebäudeversicherungsanstalt in den Jahren 1809 bis
1845 erheblich unter einer Schuldenlast litt , und daß diese
Schuldenlast zu wiederholten Änderungen des Gesetzes
und erheblichen Beschwerden der Gebäudeeigentümer
Anlaß gegeben hat . Es kann auch unter Umständen die
Nichtumlegung von einem Viertel der Zuschläge doch zu
Schwierigkeiten führen , wen wir wieder Jahre bekom¬
men , in denen die zuerkanten Entschädigungen 6 Mil¬
lionen — im Jahre 1908 , wo der Brand in Donaueschin-
gen war , sogar 5% Millionen , im Jahre 1912 bei dem
inzwischen gestiegenen Versicherungskapital 5,8 Millio¬
nen — ausmachen, und dann betragen 20 Prozent doch
immerhin schon eine recht erhebliche Summe , rund eine
Million , und deswegen könnten, wenn davon ein Viertel
nicht umgelegt wird , unter Umständen in Jahren , in
denen diese aufgeschobeneu Posten doch umgelegt werden
müssen , sich Schwierigkeiten ergeben. Ihre Kommission
schlägt deshelb vor , im 8 3 Abs . 2 die Worte „in der
Höhe bis zu 15 vom Hundert der Brandentschädigungs¬
summe" zu streichen . Ter Herr Minister hat in der
Kommission gegenüber dieseiu Beschlüsse ein Bedenken
nicht erheben wollen. Tie Fassung , welche sich daraus
für den Absatz 2 ergibt , wäre demnach folgende : „Die
Zuschläge für die zuschlagsberechtigten Brandfälle der
späteren Jahre sind jeweils dem Umlagebedars des be¬
treffenden Jahres hinzuzurechnen/ '

Zu 8 2 ist, nachdem der erste Satz schon zufolge der
Änderung , die im § 1 Abs . 1 von Ihrer Komnnssion vor¬
geschlagen wird , in Wegfall gekommen ist , in dem zweiten
Satz noch eine, eigentlich mehr redaktionelle und zur Klar -
stellung dienende Änderung von Ihrer Kominission vo»
geschlagen . Es heißt dort : „Tie Auszahlung des Zu¬
schlags erfolgt in einer Lumme mit der Auszahlung der
zweiten Hälfte der Entschädigung"

. Ihre Kommission
schlägt vor , die Fassung so zu ändern : „Die Auszahlung
des Zuschlags erfolgt in einer Lumme , und wenn die
zweite Hälfte der Entschädigung noch nicht ausgezahlt
ist , gleichzeitig mit dieser .

"

Tie Fassung des Entwurfs könnte unter Umständen
zu der Auslegung führen , daß , wenn die zweite Hälfte
der Entschädigung .schon ausgezahlt ist , der Zuschlag
überhaupt nicht mehr ausgezahlt werden solle , daher die
Änderung , die ich vorgelesen habe.

Weiter ist noch zu erwähnen , daß zu den Bestiminun¬
gen des Gebäudeversicherungsgesetzes über die Entschä¬
digungssummen , die nach 8 2 Abs . 2 auf die Zuschläge
sinngemäß Anwendung finden sollen , nach dem zu 8 1
Abs. 1 gefaßten Beschluß nach Ansicht Ihrer Kommission,

der auch die Großh . Regierung beigetreten ist, insbe¬
sondere auch die Vorschriften in 8 69 Abs . 1 des Gesetzes
gehören sollen , wonach gegen Entscheidungen des Ver¬
waltungsrats der Gebäudeversicherungsanstalt über An¬
sprüche an die Gebäudeversicherungsanstalt Klage beim
Verwaltungsgerichtshof erhoben werden kann , so daß
also die Klage auch erhoben werden kann gegen Ent¬
scheidungen des Verwaltungsrats über die Ansprüche auf
die Zuschläge .

Ihre Kommission hat sodann aus Anlaß der Beratung
des Gesetzentwurfs auch die Frage erörtert , ob nicht auch
die Verzinsung der Brandentschädigungen , von der ich vor¬
hin schon gesprochen habe , in dem Gesetz berücksichtigt wer¬
den sollte ; sie ist aber zu einer Verneinung der Frage ge¬
kommen , und zwar aus den Gründen , die ich vorhin
schon aus dem Bericht des Abg. Büchner mitgetcilt habe .
Tiefe Gründe müssen auch jetzt noch als durchschlagend an¬
erkannt werden ; nur in Ausnahmefällen , zur Vermei¬
dung von Härten , wie sie die jetzige Kriegszeit mit sich
bringt , kann ein Abgehen hiervon sich rechtfertigen . Die
ganze Frage scheint Ihrer Kommission nach den
„Richtlinien über die guttatsweise Verzinsung von
Brandentschädigungsforderungen während der Kriegs¬
zeit"

, auf die ich vorhin näher eingegangen bin , in durch¬
aus angemessener Weise geregelt zu sein , sodaß sie
eine gesetzliche Regelung nicht für erforderlich hält .

Weiter hat Ihre Kommission schon bei der ersten Be¬
ratung des Gesetzentwurfs geprüft , ob etwa mit Rück¬
sicht aus die iiu Lande vorgekommenen Fliegerschäden die
Haftung der Gebäudeversicherungsanstalt auch für die
durch Fliegerschäden oder sonstige im Kriege durch mili¬
tärische Maßnahmen entstehende Brände und Erplosio-
nen ausgedehnt werden solle . Ihre Kommission kam aber
auch in dieser Hinsicht zur Verneinung und zwar wegen
der daraus für die Gebäudeversicherungsanstalt sich unter
Umständen ergebenden unübersehbaren Folgen .

Inzwischen ist vom Verband der badischen Grund -
und Hausbesitzervereine eine Petition an dieses Hohe
Haus gekomnien , die Ihre Kommission bei ihrer Bera¬
tung mit berücksichtigt hat , und die eine Entschädigung
der Fliegerschäden aus der Gebäudeversicherungsanstalt
zum Zwecke hat . Die Petition ist auf Seite 10 des
Kommifsionsberichts abgedruckt . Es wird darin die Bitte
gestellt , die Entschädigung der Betroffenen auf Grund des
Feststellungsgesetzes vom 3 . Juli 1916 und der dazu
erlassenen Ausführungsbestimmungen des Bundesrats
vom 10. November 1916 baldtunlichst in die Wege leiten
zu wollen, den Geschädigten aber jetzt die Entschädigung
zu gewähren , die ihnen nach dem badischen Gebäudever¬
sicherungsgesetz aufgrund der berechneten Wiederher¬
stellungskosten zukommt. Es wird dan erwähnt , was ich
vorhin schon angeführt habe, daß die Baupreise die
doppelte Höhe der Friedenspreise erreicht haben, daß die
Bauhandwerker keine Stundung ihrer Rechnungen ge¬
währen können , viele durch Fliegerüberfälle Geschädigte
aber nicht in der Lage seien , die für die Wiederherstel¬
lungsarbeiten notwendigen Gelder oder Kredit aufzu¬
bringen , sodaß die staatliche Hilfe sofort und wirksam
eintreten müsse . Sowohl der Rechtsboden — wird ange¬
führt — als der Maßstab der Entschädigung sei im
badischen Gebäudeversicherungsgesetzgegeben , vorbehalt¬
lich des Anspruchs hieraus an das Reich aufgrund des
Feststellungsgesetzes vom 3 . Juli 1916 und der dazu er¬
lassenen Vollzugsverordnung . Es wird verwiesen aus die
Auffassung der württenibergischen Regierung , wo gleich¬
falls die Verpflichtung der Entschädigung der bei Flie¬
gerangriffen entstandenen Gebäudeschäden durch die Ge-
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büudeversicherungsanstalt aufgrund gesetzlicher Bestim¬
mung grundsätzlich anerkannt sei .

Tie Größt ». Regierung hat zu dieser Petition die Er¬
klärung abgegeben, die auf Seite 11/12 des Kommis¬
sionsberichts abgedruckt ist . Es wird zunächst daraus hin¬
gewiesen , daß das württembergische Gesetz eine andere
Bestimmung hat , wie das badische Gesetz . Nach dem
württembergischen Gesetz wird Feuerschaden, welcher im
Kriege von Freundes - oder Feindestruppen durch Be¬
fehle von Kommandierenden eines Truppenkorps oder
einzelner Abteilungen vorsätzlich erregt worden ist , zum
dritten Teil aus der Brandversicherungskasse ersetzt.
Inwieweit der nichtersetzte Schaden aus Staatsmitteln
Ersatz findet , hängt von besonderen gesetzlicher Bestim¬
mung ab . Nach dem badischen Gesetz wird , wie ich vor¬
hin schon erwähnt habe , derartiger Schaden nicht ersetzt,
und zwar lautete die Bestimmung des 8 4 in der
Fassung nach dem Gesetze von 1840 und 1852 : „Feuer¬
schaden, welcher im Kriege an Gebäuden entsteht, wird
von der Anstalt nicht vergütet , wenn das Feuer , sei es
von Freundes - oder Feindestruppen , zur Erreichung
militärischer Zwecke vorsätzlich erregt worden ist " und
schon die Brandversicherungsordnungen vom Jahre 1803
und 1807 hatten eine ähnliche Bestimmung . Der 8 4 des
jetzt geltenden Gesetzes schließt ausdrücklich aus , daß die
Gebäudeversicherungsanstalt haftet , wenn ein Brand oder
eine Explosion durch Maßregeln verursacht wird , die im
Kriege von einem militärischen Befehlshaber ange¬
ordnet worden sind . Also das württembergische Gesetz
weicht davon ab und bestimmt, daß derartige Schäden
zum dritten Teil aus der Brandversicherungskasse ersetzt
werden. Bemerkenswert ist aber , daß der Entwurf eines
Gesetzes zur Abänderung des alten württembergischen
Gesetzes von » Jahre 1853 , das zur Zeit den württembergi¬
schen Ständen vorliegt , von dieser Haftung der Gebäude-
versicherungsanstalt absieht und sich an die Regelung
anschließt , die für Baden schon seit über 100 Jahren
rechtens ist. Über die Regelung nun , die im Anschluß an
diese gesetzlichen Bestimungen in Württemberg getroffen
worden ist , finden Sie in der Anlage 6 einen Auszug
aus dem Erlaß des württembergischen Ministeriums des
Innern und auf Seite 26 einen Auszug aus einem Erlaß
des Verwaltungsrats der württembergischen Gebäudever¬
sicherungsanstalt. Danach ist es nicht richtig, wie die
Petition sagt, daß dort grundsätzlich die Verpflichtung
der Gebäudeversicherungsanstalt zur Entschädigung der
durch Fliegerangriffe entstandenen Gebäudeschäden an¬
erkannt ist ; vielmehr ist die Befugnis zur Gewährung
von Entschädigungen im wesentlichen in demselben
Rahmen anerkannt , wie bei nns , nämlich zur Abwendung
einer Notlage . Bei uns sind die Grundsätze, nach denen
Vorentfchädigungen ' für Sachschäden erfolgen können ,
schon in der zweiten Denkschrift der Grotzh . Regierung
über ihre wirtschaftlichen Maßnahmen während des
Krieges abgedruckt worden . Ich habe der Bequemlichkeit
der Herren zuliebe diesen Teil ans der Denkschrift in
der Anlage 5 wieder abdrucken lassen und darf bitten ,
den Kominissionsbericht Seite 23 zur Hand zu nehmen.
Diese Regelung schließt sich an die Regelung , die seiner¬
zeit durch eine preußische Staatsvnnisterialentschließnng
vom 18. Januar 1916 „über die vorläufige Ermittelung
von Kriegsschäden und die Gewährung einer staatlichen
Vorentschädignng in den durch den . Krieg unmittelbar
bedrohten Landesteilen " getroffen wurde . Diese preußi¬
sche Anweisung ist in der Regierungsbegründung zu dem
Reichsgesetz vom 3. Juli 1916 abgedruckt , sie ist nur
etwas weniger eingeengt ; in den badischen Bestimmungen .

sind die Worte eingefügt : „also zur Abwendung
einer wirtschaftlichen Notlage unbe¬
dingt " notwendig , während nach der preußischenAnwei¬
sung die Vorentschädigung insofern gewährt wird , als
sie zur Fortführung des Haushalts , des Gewerbes usw.
notwendig ist . Und ähnlich ist ja auch die Bestimmung ,
die in Württemberg getroffen ist , nach der Seite 25 des
Kommissionsberichts. Tort soll der Schaden vvrschnß -
weise vergütet werden , jedoch auch nicht in vollem Uin -
fang , sondern nur bis zu einer hinter dem ernnttelten
Gesamtbeträge des Gebäudeschädens .surückbleib enden
Summe , unter der Voraussetzung , daß die Vorentschädi¬
gung zur Fortführung des Haushalts , des landwirtschaft¬
lichen Betriebs oder sonstigen Erwevbszweigs — also
zur Abwendung einer wirtschaftlichen Notlage — erfor¬
derlich ist . Hier ist also auch die Abwendung einer wirt¬
schaftlichen Notlage , wie in dem Erlaß des badischen
Ministeriums des Innern vom 18 . Juli 1915 ausgenom¬
men . Nach dem Gesamtbetrag der gewährten Vorent¬
schädigungen , die Sie in der Anlage 4 finden , — Seite
21 — scheint nun aber bei uns doch bei der Anwendung
dieses Erlasses ein etwas engerer Maßstab angelegt
worden zu sein, wie beispielsweise in Ostpreußen . Die
Gesamtentschädigungen, die bis jetzt gewährt worden sind ,
betragen für Sachschäden 30 938 M . für das ganze Land,
für Personenschäden 4642 M . Außerdem sind fort¬
laufende Unterstützungen gewährt im Gesamtbeträge von
5946 M . Nach der Begründung des Gesetzentwurfs vom
3 . Juli 1916 , die Feststellung von Kriegsschäden im
Reichsgebiet betr . , ist für Ostpreußen aber verhältnis¬
mäßig viel mehr , nicht nur absolut viel inehr , sondern
auch relativ viel mehr ausbezahlt worden , näinlich für
ungefähr ein Drittel des Gesamtschadens sind dort im
März 1916 schon Vorentschädigungen ausbezahlt ge¬
wesen . Ter Gesamtschaden ist für Ostpreußen auf 1^
bis iy 2; Milliarden Mark geschätzt nach der Begrün¬
dung zum Reichsgesetz vom 3 . Juli 1916 . Davon waren
bis 1 . März 1916 schon im ganzen 427 968 640 Mark
vergütet . Nach privaten Mitteilungen — die Großh .
Regierung konnte über die Sachschäden , die im Lande bei
uns erwachsen sind , Mitteilungen nicht machen , da , wie
in der Anmerkung zu Anlage 4 bemerkt ist, die Akten
über die Erhebungen und Feststellungen von Schäden
noch bei den Bezirksämtern beruhen , und diese Feststel¬
lungen zum Teil noch im Gange sind — betrug der
Schaden in Karlsruhe 165 000 M . , in Freiburg bis zum
14 . April 1917 , also ohne den letzten erheblichen Schaden
verursachenden Fliegerangriff , 204 000 M . Von diesen
Summen sind in Freiburg 3325 M . , in Karlsruhe
18735 M . vergütet . Das sind nach Ansicht Ihrer Kom¬
mission doch recht geringfügige Beträge , und man sollte ,
wie Ihre Kommission glaubt , und kann mit der Ge-
Währung von Vorentschädigungen auch bei uns unbe¬
denklich weitergehen , umsomehr , als der Entwurf des
Reichsgesetzes über die Feststellung von Kriegsschulden
während der Beratung im Reichstag eine erhebliche
Änderung erfahren hat . Er wollte ursprünglich nur den
Kreis der gegebenenfalls vom Reich als erstattungsfähig
anzuerkenenden Schäden und die Art ihrer Feststellung
regeln , die Frage , ob und in welchem Umfange seitens
des Reiches überhaupt eine Entschädigung zu leisten ist,
aber einem nach Friedensschluß zu erlassenden Gesetze
Vorbehalten. In der Beziehung ist aber bei der Beratung
in der Reichstagskommission eine Änderung des Ent¬
wurfs erfolgt , mit der die Regierung sich einverstanden
erklärt hat ; das Gesetz bestimmt nunmehr , daß durch die
Feststellung der Beschädigung zwar ein Rechtsanspruch
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des einzelnen Geschädigten gegen das Reich nicht be¬
gründet wird , wohl aber andererseits eine Erstattungs¬
pflicht des Reichs gegenüber den vorentschädigenden
Bundesstaaten . Nur der Zeitpunkt , in welchem das
Reich den Bundesstaten ihre Auslagen an Vorentschädi¬
gungen erstatten soll , bleibt einem besonderen .Gesetze
Vorbehalten. Weiter ist sogar in 8 16 des Reichsgesetzes
Abs. 2 das Reich für verpflichtet erklärt worden , den
Bundesstaaten zur Ermöglichung notwendiger Aus¬
zahlung im Bedarfsfälle Vorschüsse zu leisten.

Ihre Kommission kam deswegen zu dem Antrag ,
Ihnen vorzuschlagen , die Petition der Grotzh . Regierung
in dem Sinne empfehlend zu überweisen, daß in der
Gewährung von Vorentschädigungen für Fliegerschäden
weitergegangen werden möge, etwa in dem Umfange , wie
dies für Ostpreußen geschehen ist .

Jni Zusammenhang damit möchte ich noch darauf
aufnierksam machen , daß nach den Aussührungsbestim -
mungen des Bundesrats zu dem Gesetz vom 3 . Juli
1916 Fliegerangriffe ausdrücklich zu den „kriegerischen
Unternehmungen " im Sinne dieses Gesetzes zu rechnen
sind , so daß seit Inkrafttreten des Reichsgefetzes (1 . Ok¬
tober 1916) die entstandenen Fliegerschäden nach
den Vorschriften dieses Gesetzes festgestellt werden müssen,
und zwar auf Antrag des Beschädigten, sowie jedes ding¬
lich Berechtigten. Es ist weiter bestimmt , daß für die
Feststellung des Werts der zerstörten Gebäude der Wert
maßgebend ist , den die Sache vor den : Krieg hatte , daß
aber aus Gründen der Billigkeit ein angemessener Zu¬
schlag zu dem Friedenspreis festgesetzt werden kann in
Höhe des Unterschieds zwischen dem Baupreis zur Zeit
des tatsächlichen Wiederaufbaus und den Kosten , die
hierfür vor Ausbruch des Krieges aufgewendet werden
mußten , ferner daß ein weiterer Zuschlag bis zur Höhe
der Hälfte des Betrags gewährt wird , um den sich die
Baukosten durch baupolizeiliche Vorschriften oder sonstige
aus Gründen der Gesundheitspflege oder der Sitt¬
lichkeit gestellten behördliche Anforderungen erhöht hat ,
die gegenüber den entsprechenden Vorschriften und An¬
forderungen zur Zeit der Errichtung des beschädigten
Gebäudes weiter gehen . Hiernach ist also bei Flieger¬
und sonstigen Kriegsschäden eine viel weitergehende Be¬
rücksichtigung der Geschädigten möglich , als sie nach dein
vorliegenden Gesetzentwurf bei Brandschäden zugelassen
werden soll.

Schließlich möchte ich Ihnen mit Zustimmung der
Grohh . Regierung noch Vorschlägen , den Betreff des
Gesetzes etwas kürzer zu fassen durch die Bezeichnung
„Kriegsznschläge zu den Brandentschädigungen " .

Ihre Kommission , Durchlauchtigste, Hochgeehrteste
Herren , kommt hiermit zu dem Antrag :

Hohe Erste Kammer wolle dem vorliegenden Gesetz¬
entwurf in der aus der Anlage 1 des Kommissionsbe¬
richts ersichtlichen Fassung ihre Zustimmung erteilen .

2 . die Petition des Verbands badischer Grund - und
Hausbesitzervereine vom 18 . April d . I . betreffend die
Entschädigung der Fliegerschäden der Großh . Regierung
in dem Sinne empfehlend überweisen , daß in der Gewäh¬
rung von Vorentschädigungen für Fliegerschäden weiter
gegangen werden möge, etwa in dem Umfang , wie dies
für Ostpreußen geschehen ist .

In der Beratung ergreift das Wort :

Minister Or . Freiherr von und zu Bodman.
Durchlauchtigste, Hochgeehrteste Herren : Ich habe be¬

reits in Ihrer Kommission mich mit einem großen Teil

der Änderungen , die dort vorgeschlagen wurden , einver¬
standen erklärt und kann diese Einverständniserklärung
nur wiederholen. Ich kann ferner erklären , daß die
Grotzh . Regierung ihre Bedenken gegen die übrigen ihr
vorgeschlagenen Änderungen zurückstellt und somit in
vollem Umfapge mit diesen einverstanden ist.

Zwischen dem neuerdings erhobenen Gutachten unseres
Bausachverständigen und der Begründung zu dem Gesetz¬
entwurf besteht wohl nur scheinbar ein Unterschied . ES
ist in der Tat auch in dem Absatz 1 der Begründung , wo
von der Steigerung der Baukosten um 35 v . H . die Rede
ist, an eine jährliche Steigerung gedacht , wie sich das aus
dem Zusatz ergibt , „35 v . H . imMitteI weiter gestie¬
gen "

, und wie sich das weiter ergibt aus einem Bericht
der Gebäudeversicherungsanstalt , der in Ihrem Kommis¬
sionsbericht Seite 6 angezogen ist.

Was die Fliegerschäden betrifft , so ist auch die
Großh . Regierung der Ansicht, daß , nachdem die Rechts¬
lage durch das Gesetz vom 3. Juli 1916 eine Änderung er¬
fahren hat , in eine Nachprüfung darüber einzutreten ist ,
wie künftig die Fliegerschäden zu behandeln sein werden,
und zwar in dem Sinne , daß weiter gegangen wird mit
der Gewährung der Entschädigung, als das bisher der
Fall war . Tie Absichten der Regierung bewegen sich also
in derselben Richtung, wie der Antrag Ihrer Kommission
unter Ziffer 2 , gegen den deshalb seitens der Regierung
ein Bedenken nicht zu erheben ist.

Wenn Bezug genommen wurde auf die Entschädigung
der Kriegsschäden in Ostpreußen durch die Preußische Re¬
gierung zu ungunsten des Standpunktes der badischen Re¬
gierung , so darf demgegenüber doch darauf hingewiesen
werden , daß eben in Ostpreußen die allerdings etwas wei¬
ter gefaßten Voraussetzungen des preußischen Erlasses für
die Gewährung von Entschädigungen in viel größerem
Umfange Vorgelegen haben, als das in Baden der Fall
war . Auch wenn man die Beschränkung fallen lassen
wollte, daß nur dann eine Entschädigung gewährt werden
kann , wenn sie unbedingt notwendig ist zur . Vermeidung
einer Notlage , so sind die Fälle , in denen eine Entschädi¬
gung gewährt werden muß , um die Fortführung des Be¬
triebs , des Haushalts , die Aufrechterhaltung der Eristenz
usw . zu gewährleisten, hier auch verhältnismäßig
viel weniger zahlreich , als das in Ostpreußen der Fall
war , wo eben ganze Orte , ganze Anwesen einschließlich
der Fahrnisse , einschließlich des lebenden und toten In¬
ventars , völlig zerstört worden sind , und wo es sich um
den ganzen Wiederaufbau eines erheblichen Teils der
Provinz gehandelt hat .

Die Frage der Erhöhung der Vergütungen für Flieger¬
schäden ist auch im anderen Hohen Hanse bereits Gegen¬
stand der Erörterung in der Kommission für den Staats¬
haushalt gewesen , und auch dort hat sich die Kommission
in ähnlichem Sinne ausgesprochen, wie das hier namens
Ihrer Kommission vorhin geschehen ist . Ich kann also im
allgemeinen feststellen , daß sich die Absicht der Regierung
mit denjenigen der Kommissionen beider Hohen Häuser
begegnen, daß aber im einzelnen besondere Erwägung für
die Regierung Vorbehalten werden muß .

Oberbürgermeister Habermehl :

Durchlauchtigste, Hochgeehrteste Herren : Zu dem Gesetz¬
entwurf selbst, wie er von der Großh . Regierung vorge¬
legt worden ist, dürften sich wohl Ausführungen erübri¬
gen , nachdem eine so ausgezeichnete und ausführliche Be¬
arbeitung des Entwurfs durch das Kommissionsmitglied ,
Herrn Geheimerat Or . Glöckner stattgefunden hat ; aber
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ein Wort möchte ich mir doch zu der Fliegerangelegenheit
zu sprechen erlauben , nachdem ich im vorigen Landtag
als Berichterstatter der Budgetkommission über die An¬
gelegenheit zu referieren Gelegenheit hatte .

Es ist von dem Herrn Referenten wohl mit Recht , und
auch von der Regierung , der Standpunkt vertreten wor¬
den , daß die Entschädigung von Fliegerschäden in dem
Gebäudeversicherungsgesetz einen Ranni nicht hat und
daß sie ihn auch durch eine Änderung des Gesetzes nicht
finden soll. Die Eingabe der badischen Grund - und Haus¬
besitzervereine geht ja davon aus , daß eigentlich in dem
Feuerversicherungsgesetzder gesetzliche Boden gegeben sei ,
um auf Grund desselben Fliegerentschädigungen stattfin¬
den zu lassen . Es wurde bereits ausgeführt , daß das
nicht zutreffend ist , und auch ausgeführt , daß man dem
Beispiel von Württemberg , das eine solche Bestimmung
in: Feuerversicherungsgesetz noch hat , nicht folgen will.
Tie Gründe , watum man nicht folgen will , sind zweier¬
lei : einmal der Materielle Grund , aus dem das nicht ge¬
schehen soll und dann der unterstützende formelle Grund ,
daß in Württemberg selbst nach dem Entwurf , der den
württembergifchen Kanunern vorliegt , und dessen Verab¬
schiedung durch den Krieg offenbar verhindert worden
ist , die Beseitigung dieser Bestimung vorgesehen ist , und
man sich dort auf denselben Boden stellt , auf dem unser
badisches Feuerversicherungsgesetzseit langer Zeit steht .

Wenn man nun der Auffassung ist , daß aus eben die¬
sen Gründen keine Anlaß vorliegt , das Gesetz bei uns zu
ändern , in dem Sinne , wie es die Eingabe des Verbandes
der badischen Grund - und Hausbesitzervereine will , so
möchte ich noch besonders betonen , — was auch von dem
Herrn Referenten schon ausgefiihrt worden ist — das es
eben doch ein großes Wagnis ist , hier eine derartige
neue Bestimung in das Gesetz hineinzubringen , die einen
Umfang annehmen kann , der unübersehbar ist . Man weiß
es aus den Verwaltungen der Gemeinden heraus , wie un¬
angenehm es empfunden wird , wenn die Beiträge an die
Gebäudeversicherungsanstalt außerordentlich schtvanken.
Wenn wir in früheren Jahrzehnten gewohnt waren,
etwas stabile, kleinere Zahlen zu haben, so hat das in
den letzten zwei Jahrzehnten vielfach gewechselt, und es
ist das immer außerordentlich unangenehm empfunden
worden , um so unangenehmer , als die Steigerung viel¬
fach zusammengetroffen ist mit einer Steigerung , die die
sonstigen Gemeindeabgaben erfahren mußten . Daher ist
es doch nicht ratsam , hier ein Experiment zu machen , das
in diesem Falle auch im jetzigen Krieg — wir wissen nicht,
wann der nächste koinint — Konsequenzer haben könnte,
die auf die Beitragsleistung eine unangenehme, Wirkung
haben könnten.

Wenn Herr Geheimerat vr . Glöckner betont hat , daß
die Gebäudeversichernngsanstalt sich zurzeit im Gegensatz
zu früheren , allerdings ziemlich weit zuriickliegenden Pe¬
rioden , pekuniär eines erfreulichen Zustands rühmen
darf , dann ist es kein Schaden , wenn etwas geschieht, was
sich allezeit als eine nützliche Maßnahme empfohlen hat,
nämlich die Anlegung von Reserven. Wenn wieder ein¬
mal Brandfälle vorkomrnen sollten, wie wir sie im Groß¬
herzogtum leider in den letzten Jahren einigemale ge¬
habt haben, besonders in Tonaueschingen , so wird es

außerordentlich dankbar empfunden werden , wenn nicht
aus einem solchen Anlaß heraus gleich eine Erhöhung
wenigstens nicht eine wesentliche Erhöhung der Feuer¬
versicherungsbeiträge zu erfolgen hat . Schafft man Re¬
serven , so läßt sich eher ein Ausgleich der Beiträge inso¬
fern erzielen, als in nornmlen nicht ganz abnormen Ver¬
hältnissen, eine Erhöhung der Beiträge nicht einzutreten
braucht.

Allein damit ist ja den Leuten , die durch Fliegerschäden
betroffen werden, noch nicht geholfen, und man wird von
uns aus auch nicht direkt helfen können. Als ich sei¬
nerzeit in der Budgetkommission und hier im Plenum
des Hohen Hauses diesen Gegenstand zu behandeln hatte ,
lag damals schon die dem Druckbericht beigegebene Erklä¬
rung der Großh . Regierung vor . Und die Erklärung ,
die damals abgegeben wurde , war ja wohlwollend einmal
in der Richtung, daß man für die Entschädigung von Flie¬
gerschäden sowohl hinsichtlich des materiellen Sachschadens
gerne eintreten werde bei der Reichsleitung , wie man
auch für die Entschädigung von Personenschäden eintreten
wolle . Es wurde damals schon in der Budgetkommission
der Ersten Kammer dieser Standpunkt vertreten , dem¬
gegenüber auch die Großh . Regierung eine zusagende
Stellung eingenomen hat . Damals hat uns die Großh .
Regierung, ' wie sie nicht anders konnte, die Erklärung ab¬
gegeben : „Wir haben noch kein Gesetz, es kann aber er¬
hofft werden, daß dieses Gesetz kommt. " Nun ist das
grundlegende Gesetz, das immer für deck Kriegsfall be¬
sonders vorzusehen ist, da . Ich bin erfreut , daß Seine
Exzellenz der Herr Minister vorhin erklärt hat , daß jetzt,
nachdem die gesetzliche Unterlage von Reichswegen ge¬
schaffen ist, wohl mit einer größeren Gewißheit auf diesem
Gebiet gearbeitet werden kann , deshalb auch die Großh .
Regierung willens ist , in bezug auf Vorentschädigung
weiter zu gehen .

^Durchlauchtigste, Hochgeehrteste Herren ! Das Bedauern
mit all den Orten , die durch Fliegerschäden heimgesucht
werden, ist mit Recht überall ein sehr großes , und wenn
der Eine oder Andere vielleicht nicht in seiner Existenz be¬
droht ist durch Fliegerüberfälle , fo wirkt es immerhin
sehr angenehm, und unterstützend, wenn dem Betreffen¬
den , der geschädigt wird , ungesäumt ein Obolus zukommt,
selbst wenn er nicht in dringender Notlage sich befindet.
Ich glaube daher — und ich möchte das aus den letzten
Worten des Herrn Ministers herauslesen — daß die Re¬
gierung künftig in bezug auf die Frage , ob eine Unter¬
stützung von nöten ist oder nicht , noch weitherziger ver¬
fahren sollte , als es bisher geschehen ist . Es wird das ein
materieller Ausdruck des Beileids und des Mitleids sein ,
das man fiir denjenigen empfindet , der von Fliegerschä¬
den heimgesucht wird .

Der Gesetzentwurf wird hierauf in namentlicher Ab-
stimung nach dem Kommissionsantrag einstimmig ange¬
nommen .

Auch dem Antrag der Kommission bezüglich der Petition
des Verbands der Bad . Grund - und Hausbesitzervereine
wird zugestimmt . .

Schluß der Sitzung 121,4 Uhr.

R « » nerver » eich « iS
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